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HERAUSGEBER 
Stadt Rosenheim, Dezernat III, Königstr. 24, 83022 Rosenheim Tel. 08031/365-1304)  
 
Aufnahme in den Mail-Verteiler bei der Stadt Rosenheim, Hauptamt, Königstr. 24, 
83022 Rosenheim (Tel. 08031/365-1040) oder schicken Sie Ihre Mail-Adresse an 
poststelle@rosenheim.de und Sie bekommen bei jedem Erscheinungstermin kostenlos 
eine Mail mit dazugehörigem Link. 
 
Zudem steht Ihnen das Amtsblatt der Stadt Rosenheim auf unserer Homepage unter  
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt kostenlos zur Verfügung. 
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1  RECHTSPFLEGE, STANDESAMTSWESEN, ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND 
ORDNUNG, UMWELTSCHUTZ 

 
 
Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Rosenheim über das 

Landschaftsschutzgebiet „VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER GRÜNFLÄCHEN 

AN DER MANGFALL (LANDSCHAFSTSCHUTZGEBIET MANGFALL)“ 

2. Änderung 

 

Vom 30.04.2026 

 

Die Stadt Rosenheim erlässt aufgrund von § 20 Abs. 2 Nr. 4, § 22 Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 1 und § 26 des Gesetzes über Natur und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S 2542), zuletzt 

geändert durch Gesetz am 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) i. V. m. Art. 12 Abs. 1 Satz 1, 

Art. 31 und Art. 51 Abs. 1Nr. 3 des Gesetzes über den Schutz der Natur, Pflege der 

Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – 

BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch 

Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723) geändert, folgende  

 

Verordnung 

 

§1  

 

Die Verordnung der Stadt Rosenheim zum Schutz der Grünflächen an der Mangfall 

(Landschaftsschutzgebiet Mangfall) vom 04. Mai 1981 (ABl. S. 65) wird wie folgt 

geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 121 Hektar. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die Flurnummern: 1263/26 

(Teilfläche)1552, 1544/3, 1727/2, 2116/11 (Teilfläche),2116/49, 2129/6, 2129, 

2129/7, 2121/37 1728/4, 1728/3, 2121/35 (Teilfläche), 2121/2, 2110/1, 2109/0, 

1728/2,1736, 2108/1 (Teilfläche), 2111/1, 2121/4, 1536/8 (Teilfläche), 1536/10, 

1561/4, 1544/5 (Teilfläche), 1300/20 1300/2 (Teilfläche), 1293 (Teilfläche), 1536 

(Teilfläche), 1750/2, 2107/1, 1561, 1737/1, 1736, 1728/1, 2108/1,1726/4, 

1726/22, 1726/29, 1726/21, 1727/1, 1732/1, 1727/2, 1727, 1563/3, 1565/2, 

1565, 1567/1, 1789/2, 1789/13, 1789/4, 1789/5, 1789/12, 1789/6, 1789/3, 1566, 

1576, 1729, 1730, 1726/3, 1732/2, 1564/1, 1544/5, 1563, 1564/1, 1562/3, 

1544/2, 1564/7, 1564/5, 1561/2, 1536/8, 1538, 1538/5, 1549/7, 1538/1, 1536/1, 

1536/11, 1536/12, 1535, 1536/5, 1536/6, 1536, 1533/3, 1534, 1533/4, 1534/1, 

1533/6, 1535/1, 1536/4, 1535/2, 1533/7, 1534/2, 1464/14, 1464/4, 1405, 1405/4, 

1405/19, 1405/5, 1405/7, 1405/8, 1403/3, 1400/11, 1405/16, 1405/20, 1405/21, 

1446/6, 580/3, 1400/9, 1403, 1384/9, 1384, 1384/8, 1409, 1411, 1405/2, 1434/2, 
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1244/1, 1403/21244/3, 1244/2, 1244/5, 1244, 1430/3 1430/2, 1263/24, 

1263/25,1263/26 Gem.: Rosenheim 2539/14, 2605/6, 2612/2 (Teilfläche), 2612, 

2607/2, 2606/8, 2606/7, 2607/3 (Teilfläche),2606/9 Gem.: Pang 1645 

(Teilfläche) 1643 (Teilfläche), 1616 (Teilfläche) 1606/13, 1607/1 (Teilfläche), 

1606/2, 1606/1, 1606/11, 1605/1, 1601/9, 1750/4 (Teilfläche), 2010/1 

(Teilfläche), 1750, 1706/3 (Teilfläche), 2011/2 (Teilfläche) 1644/4 (Teilfläche), 

1936,2011, 1966, 1937/2, 1934, 1644/3, 1934/9 2011/2, 2010, 1644/2, 1756, 

1755, 1754, 2010/1, 1665, 1698, 2011/3, 1626/100, 2011/6, 1642, 1624/14, 

1624/15, 1624/10, 1624/7 1625/1, 1619/2, 1619/3, 1618/3, 1618/2, 1617/8, , 

1617/15, 1617/7, 1617/5, 1643, 1645, 1643/1, 1661, 1660 Gem.: Aising 

(3) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Karte im Maßstab 1:25.000 

und einer Karte im Maßstab 1:5.000, ausgefertigt von der Stadt Rosenheim am 

05.02.2026, eingetragen. Diese Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Innenkante der Abgrenzungslinie 

(Strich-Punkt-Punkt-Linie) der Karte M 1:5.000. Die Karte M 1:5.000 ist bei der 

Stadt Rosenheim, Umwelt- und Grünflächenamt, niedergelegt. (4) Sie wird dort 

archivmäßig verwahrt und ist während der Dienststunden allgemein zugänglich. 

(5) Die Karte im Maßstab 1:25.000 ist dieser Verordnung als Anlage beigefügt 

und dient der groben Orientierung im Gelände. 

 

2. § 4 Erlaubnis wird nach Abs. 1 Nr. 12 wie folgt ergänzt: 

13. Beleuchtungen und Beleuchtungsanlagen anzubringen und zu betreiben 

oder zu verändern; 

14. offene Feuerstätten, insbesondere Grillgeräte, zu errichten oder zu betreiben 

und unverwahrtes Feuer anzuzünden; 

15. organisierte Veranstaltungen durchzuführen, die nach ihrer Art und ihrem 

Umfang und nach den örtlichen Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der 

betroffenen Grundstücke und deren Umgebung erwarten lassen; dies gilt 

nicht für Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes  

16. Kahlhiebe über 0,5 ha vorzunehmen oder Laubwald- und 

Mischwaldbestände in reine Nadelholz- oder Pappelbestände umzuwandeln; 

 

3. § 8 Ordnungswidrigkeiten wird nach Abs. 1 Buchst. b) Nr. 8 wie folgt 

ergänzt: 

9. Beleuchtungen und Beleuchtungsanlagen anzubringen und zu betreiben 

oder zu verändern; (§ 4 Abs. 1 Nr. 13) 

10. offene Feuerstätten, insbesondere Grillgeräte, zu errichten oder zu betreiben 

und unverwahrtes Feuer anzuzünden; (§ 4 Abs. 1 Nr. 14) 

11. organisierte Veranstaltungen durchzuführen, die nach ihrer Art und ihrem 

Umfang und nach den örtlichen Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der 

betroffenen Grundstücke und deren Umgebung erwarten lassen; dies gilt 

nicht für Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes; (§ 4 Abs. 1 

Nr. 15) 
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12. Kahlhiebe über 0,5 ha vorzunehmen oder Laubwald- und 

Mischwaldbestände in reine Nadelholz- oder Pappelbestände umzuwandeln; 

(§ 4 Abs. 1 Nr. 16) 

 

 

§2  

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten 

die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung zum Schutz der Grünflächen an 

der Mangfall (ABl. S. 65 vom 4. Mai 1981) außer Kraft.  

 

Rosenheim, den 30.04.2026 

 

 

Andreas März 

Oberbürgermeister 
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Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG 

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der 

Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die Verletzung 

begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde (Stadt Rosenheim) 

geltend gemacht wird. 

 

Anlagenverzeichnis: 

1 Lageplan Maßstab M 1:25.000 

1 Karte Maßstab M 1:5.000 
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6  LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT  

 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben: Neubau eines Büro-, Gewerbe-, Verwaltungs- u. 

Wohngebäudes mit TG - Vorbescheid 
Fl.Nrn.:  1627, 1627/5, 860/2 
Gemarkung:  Aising, Happing 
Bauort:  Alpenweg 2, 4, Kufsteiner Straße 103 
Antragsnummer: VB-2025-0445-S (bitte immer angeben) 
 
 
die Stadt Rosenheim als untere Bauaufsichtsbehörde erlässt folgenden 
 
V O R B E S C H E I D: 
 
I.  
 
Die Fragen des Vorbescheidsantrages vom 16.12.2025 Nr. VB-2025-0445-S werden 
unter Bezugnahme auf die unter den Ziffern III. bis IV. genannten Auflagen und 
Hinweise wie folgt beantwortet: 
 
1. Das Vorhaben zum Neubau eines Büro-, Gewerbe-, Verwaltungs- und 

Wohngebäudes mit Tiefgarage ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
2. Es wird eine Abweichung hinsichtlich der Abstandsflächenüberlagerung zwischen 

den geplanten Neubauten gem. Art. 63 Abs. 1 BayBO zugelassen. 
 
3. Es wird eine Abweichung hinsichtlich der angesetzten Wandhöhe bei der 

Dachterrasse gem. Art. 63 Abs. 1 BayBO zugelassen. 
 
4. Für die Abstandsflächen, die vom Baukörper ausgehend auf die Flur-Nrn. 860/10 

der Gemarkung Happing und 1627/7 der Gemarkung Aising fallen, ist keine 
Abstandsflächenübernahme erforderlich. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
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Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Mit freundlichen Grüßen                     
                                                                                  
 
 
Kirchner 
 
 
II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO im 

Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern der Nachbargrundstücke Fl.-
Nr. 1627/4 der Gemarkung Aising und Fl.-Nrn. 1627/4, 849/9 und 851 der 
Gemarkung Happing öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne können bei der 
Stadt Rosenheim, Königstraße 24, 83022 Rosenheim, 2. Stock, Zimmer Nr. 
228/229 nach Terminvereinbarung unter Tel. 08031 / 365-1671 /-1672 
eingesehen werden. 

 
 
 
 
  

https://www.vgh.bayern.de/
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6  LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT  

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Stichstraße „Schönfeldstraße“, Fl.Nrn. 1173/6 und 
1173/7, Gemarkung Rosenheim, ist entsprechend den Festsetzungen des  
BP 165 benutzbar hergestellt und hat die  Funktion einer Ortsstraße.  
Die Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Fläche. Die Fläche ist gem. Art. 6 i.V.m. Art. 
46 Nr. 2 BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:    Stichstraße "Schönfeldstraße"  
 
Flurnummern:  1173/6, 1173/7, Gemarkung Rosenheim 
Anfangspunkt:  Einmündung in die Schönfeldstraße;  
Endpunkt:   Westgrenze Fl.Nr. 1173/6, Gemarkung Rosenheim;  
Länge:   0,035 km; 
Baulastträger:  Stadt Rosenheim 
 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
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Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-,  
Zimmer 232, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen werden.  
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 26.05.2026 
 

gez. 

 
Weinzierl 

  



- 365 - 

6  LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT  

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Teilfläche des Alpenweges, Fl.Nr. 1626/15 (Teil), 
Gemarkung Aising, ist ordnungsgemäß hergestellt und hat die Funktion einer 
Ortsstraße. Die Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Straße. Die Fläche ist  
gem. Art. 6 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Alpenweg 
 
Flurnummer:     1626/15 (Teil), Gemarkung Aising 
 
 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 
 

 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-,  
Zimmer 232, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen werden.  
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R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 26.05.2026 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6  LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT  

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Der im Lageplan gekennzeichnete Geh- und Radweg, Fl.Nrn. 143/27 und 2005/5 (Teil), 
Gemarkung Pang, ist im BBP Nr. 119 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt und 
ordnungsgemäß hergestellt. Der Weg hat die Funktion eines Geh- und Radweges und 
dient der Erschließung der anliegenden Grundstücke. Der Weg ist gem. Art. 6 i.V.m. 
Art. 53 Nr. 2 BayStrWG als beschränkt-öffentlicher Weg zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:  Verbindungsweg zwischen Pestalozzistraße und 

Hohenofener Straße  
Widmungsbeschränkung: Geh- und Radweg, Anlieger frei; 
Flurnummern: 2005/5 (Teil), 143/27, Gemarkung Pang 
 
Anfangspunkt: Nord-/Ostgrenze Wendeanlage Pestalozzistraße;  
Endpunkt: Einmündung Hohenofener Straße;  
Länge: 0,040 km; 
Baulastträger:  Stadt Rosenheim 
 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
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Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-,  
Zimmer 232, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen werden.  
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 26.05.2026 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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8  GEWERBE UND INDUSTRIE, GELDWESEN, HANDEL UND VERKEHR,   
         ENERGIEWIRTSCHAFT 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 
des Eigenbetriebes Grundstücksmanagement Rosenheim 
 
 
 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29.04.2026 (Beschluss Nr. VO/2026/0057) den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Grundstücksmanagement für das Wirtschaftsjahr 
2024 festgestellt und die Entlastung ausgesprochen. Gleichzeitig wurde über die 
Behandlung des Jahresergebnisses entschieden. 
 
In den Jahresabschluss und Lagebericht kann ab Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt 
Rosenheim sieben Tage im Rathaus, Königstr. 24, Zimmer 024 Einsicht genommen 
werden. Für persönliche Vorsprachen sind Terminvereinbarungen über die Telefon-
nummer 08031/365-1204 erforderlich. 
 
Rosenheim, 30.04.2026 
 
 
 
Bösl 
(Werkleiter) 
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Niederschriftsauszug  

  

Sitzung des Stadtrates Rosenheim vom 29.04.2026  

  

  

Verteiler nach der Sitzung: I/14, II/WiFü, II/22, II/81  

 

TOP 6 Ö   Eigenbetrieb Grundstücksmanagement -  

Jahresabschluss 2024  

- Feststellung und Entlastung  

VO/2026/0057  

  

  

1. Gewinn- und Verlustrechnung  

      

 Erträge  4.774.385,77 €  

 Aufwand  2.905.212,78 €  

 Gewinn   1.869.172,99 €  

      

   

2. Bilanz  

   

Die Bilanz zum 31.12.2024 schließt in Aktiva und Passiva mit 48.611.559,93 €.  

   

   

3. Ziele  

   

Die im Rahmen des Beteiligungscontrollings vereinbarten operativen Ziele konnten 

nicht vollständig erreicht werden.  

   

• Entwicklung der Flächen im BA II des Gewerbegebiets Brucklach Die 

Abstimmung mit dem Stromnetzbetreiber gestaltet sich schwierig. Bis heute 

konnte keine Einigung erreicht werden.   

   

• Entscheidung über den Kauf der Flächen im Bahngelände (Süd)  

Wegen Verzögerungen bei den Verhandlungen mit dem  

Grundstückseigentümer kann die Entscheidung über den Kauf der östlichen 

Flächen voraussichtlich erst in 2026 getroffen werden. Über die westlichen 

Teilflächen kann voraussichtlich erst 2027 entschieden werden.  

  

• Festlegung von Grundstücken, die für die Entwicklung von 

Wohngrundstücken, im Rahmen von Modellen zur Vergabe an die 

örtliche Bevölkerung, geeignet sind.  

Aufgrund des vorherrschenden Zinsniveaus waren derartige Modelle bis 

heute nicht umsetzbar. 
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• Entwicklung der städtischen Wohnbauflächen im Bereich des   

BPlanes Nr. 191 Hainzenmühlstraße Ost  

    Die Flächen konnten bis heute nicht entwickelt werden, weil der    

    Bebauungsplan noch nicht fertiggestellt wurde.   

  

• Entwicklung der städtischen Wohnbauflächen im Bereich des 

BPlanes Nr. 194 Krainstraße Nordwest  

Die Entwicklung der Wohnbauflächen konnte bis heute noch nicht 

vollständig abgeschlossen werden. Ursächlich sind Verzögerungen beim 

Bauvorhaben, da der Freistaat derzeit die notwendigen Fördermittel nicht 

bereitstellt.  

   

• Geplantes Jahresergebnis i.H.v. 3.700.000 €  

Das Wirtschaftsjahr 2024 ergab einen Gewinn in Höhe von 1.869.172,99 €.  

Das um 1.831 T€ geringere Abschlussergebnis ist maßgeblich darauf 

zurückzuführen, dass sich einige im Berichtsjahr geplante  

Grundstücksverkäufe/Buchgewinne verzögerten (-1.454 T€) und die 

unentgeltlich an die Stadt Rosenheim zu übertragenden Grundstückswerte 

abgeschrieben wurden (-510 T€).  

  

4. Abschlussprüfung  

   

Die Hubert Jahn Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den 

Jahresabschluss 2024 geprüft und am 30.09.2025 den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt.  

   

Das Rechnungsprüfungsamt stellt im Schlussbericht über die örtliche Prüfung des 

Jahresabschlusses 2024 des Eigenbetriebs Grundstücksmanagement fest, dass in 

den geprüften Teilen Feststellungen, Fehler oder Mängel nicht vorliegen, die einer  

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 entgegenstehen. Der  

Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Schlussbericht am 29.01.2026 zugestimmt.  

   

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird dem Stadtrat als Anlage zu 

dieser Beschlussvorlage zur Kenntnis vorgelegt.   

  

Die Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO wird im vorliegenden Fall der Werkleitung 

ausgesprochen.  

  

Beschluss:  

• Der Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes 

Grundstücksmanagement wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. § 25 

Abs. 3 Satz 3 EBV festgestellt.  
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• Der Jahresgewinn 2024 in Höhe von 1.869.172,99 € wird gemäß § 25 Abs. 

3 Satz 4 EBV zunächst zur Tilgung des Verlustvortrags in Höhe von  

33.173,05 € verwendet und der Restbetrag in Höhe von 1.835.999,94 € 

auf neue Rechnung vorgetragen.  

  

• Für den Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs  

Grundstücksmanagement wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung 

erteilt.  

  

  

Abstimmungsergebnis:  

Ja - Stimmen  43  

Nein - Stimmen  0  
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8 GEWERBE UND INDUSTRIE, GELDWESEN, HANDEL UND VERKEHR,   
           ENERGIEWIRTSCHAFT 
 
 
Bekanntmachung der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
 
Aufgebot für Sparurkunden gemäß Art. 33-42 AGBGB 
 
Nachstehende Sparurkunden wurden zu Verlust gemeldet und werden öffentlich 
aufgeboten: 
 
Nr. 3105716637 
 
Das Aufgebot ist im Schalterraum der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, 
Kufsteiner Str. 1 - 5, 83022 Rosenheim, veröffentlicht. 
 
An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monate ab heute 
seine Rechte unter Vorlage der Urkunde bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
anzumelden, widrigenfalls dieselbe für kraftlos erklärt wird. 
 
Bad Aibling, den 22.05.2026   Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
                      Vorstand 
 


